
         Stand Sommer 2025 

 

Künstlersozialabgabe 

 

 

Unternehmer in Branchen, die typischerweise selbständige Künstler oder 
Publizisten beschäftigen, z.B. Verlage, Theater und Werbeagenturen, sind zur 

Abführung von Künstlersozialabgaben verpflichtet. Auch alle anderen Unternehmer 
müssen Künstlersozialabgaben anmelden und abführen, wenn sie selbständige 
Künstler und Publizisten für Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit beauftragen. Dabei 

kommt es nicht darauf an, ob Künstler und Publizisten regemäßig oder nur 
gelegentlich beschäftigt werden. Bis zu einer jährlichen Bagatellgrenze fällt keine 

Künstlersozialabgabe an. Diese wurde zum 01. Januar 2025 von 450 € auf 700 € 
angehoben; ab 2026 beträgt sie 1.000 €. Wer also 2025 nicht mehr als 700 € 

Nettohonorar an selbständige Künstler und Publizisten zahlt, ist von der Abgabe 
befreit. Als Künstler und Publizisten gelten nicht nur Musiker und Journalisten, 
sondern auch Webdesigner, Werbefachleute und Influencer. Beauftragt etwa ein 

Rechtsanwalt einen selbständigen Webdesigner mit der Neugestaltung seiner 
Kanzlei-Website oder ein Sportartikelhersteller eine Influencerin mit Werbevideos, 

fällt bei Überschreiten der Bagatellgrenze Künstlersozialabgabe an in Höhe von 5 
v.H. des bezahlten Entgelts. 
Die Künstlersozialabgabe ist bis 31. März des Folgejahrs bei der Künstlersozial-

kasse anzumelden. 
 


